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Terminhinweise

Samstag, 23. März, 13 Uhr, Marienplatz

Anlässlich der bundesweiten Aktion „Wir stehen auf!“ gegen Rassismus
und Menschenfeindlichkeit spricht Bürgermeisterin Christine Strobl.
Organisiert wird die Kundgebung durch den Verein „München ist bunt!“
 in Kooperation mit dem Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München.
Sprechen werden unter anderem auch Alt-OB Dr. Hans-Jochen Vogel und
die Vorsitzende des Ausländerbeirates, Nükhet Kivran. Neben einem viel-
fältigen Kulturprogramm sind auch Gesprächsrunden zu den Themen
„alltäglicher Rassismus“, „Flüchtlinge in München“ und „Fußball ohne
Diskriminierung“ geplant.

Dienstag, 26. März, 15.30 Uhr, Bauernfeindstraße 5

Stadtrat Dr. Reinhard Bauer (SPD) gratuliert der Münchner Bürgerin
Charlotte Kraupner im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

Meldungen

Messe München GmbH: Personelle Konsequenzen

(21.3.2013) Die Gesellschafter der Messe München GmbH (Freistaat Bay-
ern, Landeshauptstadt München, IHK für München und Oberbayern und
HWK für München und Oberbayern) haben sich heute Vormittag bei einem
Gesellschaftergespräch darauf verständigt, das von den in den letzten Ta-
gen öffentlich erörterten Vorwürfen betroffene Mitglied der Geschäftsfüh-
rung mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Das Mit-
glied der Geschäftsführung hat sich jetzt damit einverstanden erklärt.
Gemeinsam und übereinstimmend stellen die Teilnehmer des Gesellschaf-
tergesprächs (OB Christian Ude, zugleich als Aufsichtsratsvorsitzender,
Staatssekretär Franz Josef Pschierer für den Freistaat Bayern, HWK-Prä-
sident Heinrich Traublinger, IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Driessen und
Staatsminister Martin Zeil als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichts-
rats) fest, dass es in der Bewertung des Sachverhalts, auf den mit Ab-
mahnungen reagiert wurde, und bei der Bewertung der Prozessrisiken kei-
nerlei Meinungsverschiedenheiten im Gesellschafterkreis gegeben hat,
sondern dass dies nur bei Fragen der Vorgehensweise der Fall war.
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OB Ude kondoliert zum Tod von Albert Schottenheim

(21.3.2013) Oberbürgermeister Christian Ude kondoliert der Tochter von
Albert Schottenheim: „Mit großem Bedauern habe ich erfahren, dass Ihr
Vater verstorben ist. Zu diesem schmerzlichen Verlust spreche ich Ihnen
und allen Angehörigen im Namen des Stadtrates der Landeshauptstadt
München und persönlich unser herzliches Mitgefühl aus.
Ihr Vater war von 1978 bis 2002 Mitglied des Münchner Stadtrats. Er hat
sich jahrzehntelang um das Wohl der Münchner Bürgerinnen und Bürger
verdient gemacht. Als wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion be-
gleitete er mit Engagement aktuelle Themen. Die Landeshauptstadt Mün-
chen ehrte Albert Schottenheim mit der Medaille ‚München leuchtet – Den
Freundinnen und Freunden Münchens’ sowie der Jubiläumsmedaille in
Gold.
Die Landeshauptstadt München wird Ihren Vater stets in respektvoller und
dankbarer Erinnerung behalten.“

Mittlerer Ring: Fahrspur wegen „Schwarzbaus“ gesperrt

(21.3.2013) Mitarbeiter des Baureferats haben am Mittwoch, 20. März, an-
lässlich einer Kontrollfahrt eine Baugrube an der Tegernseer Landstraße
in Fahrtrichtung stadtauswärts, Abfahrtsspur zur Chiemgaustraße auf
Höhe der Tankstelle, festgestellt. Bei dieser Baugrube handelte es sich um
einen von Privaten eigenmächtig angelegten „Schwarzbau“ auf städti-
schem Grund. Es waren keinerlei Genehmigungen beziehungsweise Zu-
stimmungen der Stadt eingeholt worden.
Offenbar sollte die Grube als Start- oder Zielschacht für eine bergmänni-
sche Leitungspressung quer unter dem Mittleren Ring hindurch dienen.
Weitere, bereits verfüllte Aufgrabungen wurden im Mittelstreifen sowie
auf der gegenüberliegenden Seite des Mittleren Rings entdeckt. Klarheit
werden die weiteren Ermittlungen der Behörden ergeben.
Die Grube war mit einer Tiefe von zirka vier Metern grob unfachmännisch
ohne jede Sicherung der Grubenwände angelegt worden. Es bestand aku-
te Einsturzgefahr. Das Baureferat hat, abgestimmt mit dem Kreisverwal-
tungsreferat, den Gefährdungsbereich sofort gesichert; die äußere Fahr-
spur musste gesperrt werden. Das ausführende Unternehmen wurde auf-
gefordert, das Aushubmaterial sofort wieder einzufüllen, um einen Ein-
sturz zu verhindern. Die Stadt wird Strafanzeige wegen Sachbeschädigung
sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erheben. Im
Übrigen werden die Firmen in vollem Umfang zu Schadensersatz herange-
zogen.
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Derzeit bereitet das Baureferat die Wiederherstellung der Straße ein-
schließlich der betroffenen Geh- und Radwege vor. Da in dem Bereich der
gesamte Straßenaufbau einschließlich Betonplatte wiederhergestellt wer-
den muss, ist noch nicht abzuschätzen, wann die Straßensperre der Fahr-
spur wieder aufgehoben werden kann.

Erholungsgebiet Böhmerweiher im Münchner Westen gesichert

(21.3.2013) Für die Menschen im Münchner Westen, darunter auch die vie-
len künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Münchner Stadt-
teils Freiham, wird in den nächsten Jahren ein zirka 27 Hektar großes
Naherholungsgebiet entstehen. Nach langen Verhandlungen sind nun die
Voraussetzungen dafür geschaffen worden. Die Kommunen München,
Puchheim und Gröbenzell sowie der Erholungsflächenverein München e.V.
haben den Kaufvertrag über das Areal an den so genannten Böhmerwei-
hern mit dem bisherigen Besitzer, Rechtsanwalt Johann Böhmer aus Grö-
benzell, unterzeichnet. Die Landeshauptstadt München, vertreten durch
das Kommunalreferat, hat dabei ein Drittel des Geländes erworben, ein
weiteres Drittel der Erholungsflächenverein, für das letzte Drittel kamen
Puchheim und Gröbenzell gemeinsam auf. Der Kaufpreis beträgt insge-
samt 1,6 Millionen Euro.
Sobald der Kauf abgewickelt ist, kann das Baureferat wie vom Stadtrat
am 29. März 2011 beschlossen, den Erholungsflächenverein mit der Vor-
planung beauftragen. Dieser wird zeitnah die Überplanung des Geländes
einem Landschaftsarchitekturbüro übertragen.
Die mit Puchheim und Gröbenzell abgestimmte Vorplanung wird das Bau-
referat dem Stadtrat vorlegen. Danach soll es so schnell wie möglich an
die Umsetzung gehen. Der Ausbau wird möglichst außerhalb der Badesai-
son stattfinden, so dass die bereits geduldete Nutzung des Böhmerwei-
hers als Badegewässer nicht beeinträchtigt wird. Die Kosten für Planung
und Herstellung des Geländes trägt der Erholungsflächenverein. Die Lan-
deshauptstadt München, Puchheim und Gröbenzell übernehmen nach
dem Ausbau je ein Drittel der laufenden Unterhaltskosten.
Voraussetzung für die Erschließung dieses Erholungsgebietes waren ein
von der Stadt München bereits 2006 erlassener rechtsverbindlicher Be-
bauungsplan und eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2010. Vorgese-
hen ist, am südlichen sowie östlichen Uferbereich des größeren westli-
chen Weihers sowie rund um den östlichen Weiher ein Landschaftsschutz-
gebiet zu schaffen.
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Terminvorschau: Radlhauptstadt München 2013

(21.3.2013) Im Jahr 2013 finden wieder zahlreiche Aktionen und Events der
Radlhauptstadt München statt. Alle Münchnerinnen und Münchner sind
hierzu herzlich eingeladen.
- Den Auftakt der Radlsaison macht der 2. Münchner Radlflohmarkt am

6. April im Backstage-Werk. Fahrradannahme ist bereits am 5. April.
Mit dem neuen Standort an der Reitknechtstraße 6 bietet der Radlfloh-
markt eine deutlich größere Veranstaltungsfläche als im Vorjahr. Bürge-
rinnen und Bürger können gebrauchte Fahrräder und Zubehör testen,
kaufen und verkaufen lassen. Zusätzlich gibt es eine ausführliche
Beratung zu den Themen Fahrradkauf, Verkehrssicherheit und -infra-
struktur. Ein Rahmenprogramm mit Kinderunterhaltung, Gastronomie
und Musik rundet den Radlflohmarkt ab.

- Vom 15. bis 19. April und 23. bis 27. September macht die Radlhaupt-
stadt wieder Schule: Sie besucht mit der „Schultournee – Check Dein
Radl“ wieder fünfte und sechste Klassen in München. Dabei wird nicht
nur Wissen aus der Grundschul-Fahrradprüfung aufgefrischt, sondern
die Jugendlichen erhalten auch viele Tipps, wie sie ihr Rad mit einfachen
Reparaturen selbst verkehrssicher halten können. Mit einem Quiz und
einer Radlwerkstatt sorgt die Schultournee für eine spannende und
informative Abwechslung zum Stundenplan.

- Damit mit dem Drahtesel im Verkehrsgeschehen alles sicher abläuft,
finden auch in diesem Jahr wieder die beliebten Radl-Sicherheitschecks
statt. Der nächste Termin ist am 22. März auf dem Max-Joseph-Platz.
Zu den bekannten Standorten wie am Odeonsplatz kommen auch neue
Plätze hinzu. Das Angebot wird um eine Helm- und Sattelberatung
erweitert. Zusätzlich gibt es an bestimmten Terminen ein interaktives
Fahrradquiz und eine informative Ausstellung zu aktuellen Münchner
Fahrradthemen. Dieser erweiterte „Radl-Sicherheitscheck 2.0“ kommt
erstmals am 6. April beim 2. Münchner Radlflohmarkt zum Einsatz.

- Am 24. und 25. Mai lädt die Radlhauptstadt zu den 3. Münchner Radl-
Aktionstagen auf den Odeonsplatz ein. Am Freitag dreht sich alles um
Lasten- und Transporträder. Am Samstag stehen Pedelecs, E-Bikes und
Falträder im Vordergrund. Eine große Auswahl an Fahrrädern kann auf
einem Parcours und einer Rampe kostenlos getestet werden.

- Die 4. Münchner Radlnacht findet am 8. Juni mit Start und Ziel am
Odeonsplatz statt. Dafür sind wieder zentrale Münchner Straßen für
Radlerinnen und Radler reserviert. Vor der Abfahrt können sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Unterhaltungsprogramm am
Startplatz „aufwärmen“. Nach Rückkehr des Radlcorso klingt der Abend
am Odeonsplatz mit Musik und Gastronomie gemütlich aus.
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- Voraussichtlich im Juli folgt die 3. Radl&Fashion-Show. Auf der Moden-
schau vereint sich Haute Couture mit Radkunst. Münchner Mode-
schöpferinnen und -schöpfer sowie deutsche Nachwuchsdesignerinnen
und -designer präsentieren den Look der Saison. Nicht fehlen darf dabei
auf dem Laufsteg das wichtigste Accessoire des Sommers: das Fahr-
rad.

- Die 2012 erstmals angebotenen Radltouren für Neubürger werden
fortgesetzt. Ab 20. April können Neumünchnerinnen und Neumünchner
an geführten Samstags- und Feierabendtouren die schönsten Seiten
der bayerischen Landeshauptstadt auf zwei Rädern kennenlernen, an
manchen Terminen sogar per Pedelec. Bei den kostenlosen Radltouren,
die zwischen zwei und dreieinhalb Stunden dauern, werden die Radle-
rinnen und Radler mit Infrastruktur und Beschilderung des Münchner
Radlnetzes vertraut gemacht. Sie erfahren darüber hinaus Wissenswer-
tes zu Architektur, Mobilität, Kultur und Geschichte. Anmelden können
sich interessierte Neubürger ab April auf der Radlhauptstadt-Webseite.

Weitere Termine und ausführliche Informationen sind rechtzeitig vor allen
Veranstaltungen unter www.radlhauptstadt.de erhältlich.

7. Bürgerforum Altenpflege im Rathaus

(21.3.2013) Die städtische Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpfle-
ge lädt zum 7. Bürgerforum Altenpflege. Am Dienstag, 26. März, stehen
von 18 bis 20 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses die gesetzlichen
Neuerungen in der Pflege im Mittelpunkt. Einlass ist ab 17.30 Uhr.
Die Pflegereform soll mehr Leistungen bringen – vor allem für Menschen
mit Demenzerkrankungen und ihre Familien. Welche Verbesserungen gibt
es konkret und wie wird die gesetzliche Veränderung von Betroffenen und
Selbsthilfeverbänden eingeschätzt? Auf dem Podium informieren Dietmar
Stullich (AOK München), Rolf Scheu (Medizinischer Dienst der Krankenver-
sicherung in Bayern), Rudolf Pfreundner (Angehöriger) und Christine Zar-
zitzky (Alzheimer Gesellschaft München). Moderiert wird die Veranstaltung
von Birgit Ludwig, Leiterin der städtischen Beschwerdestelle für Probleme
in der Altenpflege.
Das Publikum kann Fragen zum Thema des Abends vorab einbringen unter
staedtische_beschwerdestelle.altenpflege@muenchen.de, telefonisch un-
ter 2 33-9 69 66, auf Karten vor Veranstaltungsbeginn oder durch Redebei-
träge. Der Eintritt ist frei.

http://Messe M�nchen GmbH: Personelle Konsequenzen||||Die Gesellschafter der Messe M�nchen GmbH (Freistaat Bayern, Landeshauptstadt M�nchen, IHK f�r M�nchen und Oberbayern und HWK f�r M�nchen und Oberbayern) haben sich heute Vormittag bei einem Gesellschaftergespr�ch darauf verst�ndigt, das von den in den letzten Tagen �ffentlich er�rterten Vorw�rfen betroffene Mitglied der Gesch�ftsf�hrung mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Das Mitglied der Gesch�ftsf�hrung hat sich jetzt damit einverstanden erkl�rt.||||Gemeinsam und �bereinstimmend stellen die Teilnehmer des Gesellschaftergespr�chs (OB Christian Ude, zugleich als Aufsichtsratsvorsitzender, Staatssekret�r Franz Josef Pschierer f�r den Freistaat Bayern, HWK-Pr�sident Heinrich Traublinger, IHK-Hauptgesch�ftsf�hrer Peter Driessen und Staatsminister Martin Zeil als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) fest, dass es in der Bewertung des Sachverhalts, auf den mit Abmahnungen reagiert wurde, und bei der Bewertung der Prozessrisiken keinerlei Meinungsverschiedenheiten im Gesellschafterkreis gegeben hat, sondern dass dies nur bei Fragen der Vorgehensweise der Fall war.||||||||||21.03.2013||||
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PlanTreff in den Osterferien geschlossen

(21.3.2013) Der PlanTreff, die Informationsstelle zur Stadtentwicklung, ist
in den Osterferien ab Montag, 25. März, bis Freitag, 5. April, geschlossen.
Der PlanTreff ist während dieser Zeiten per Fax 2 33-2 71 51 oder E-Mail
an plantreff@muenchen.de erreichbar.

MVHS: Vortrag zu Readymades, Dadaisten, Futuristen und Bauhaus

(21.3.2013) Warum entzünden sich an bestimmten Meisterwerken immer
wieder so heftige Debatten? Anhand ihrer Lieblingsbilder wird die Kunsthi-
storikerin Carla Schulz-Hoffmann einen Einblick in die großen
Kontroversen der Kunstgeschichte geben. In ihrem ersten Vortrag „Der
Ausstieg aus dem Bild: Readymades, Dadaisten, Futuristen und das Bau-
haus“ am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr im Gasteig, Black Box, Rosen-
heimer Straße 5, beschäftigt sie sich mit Künstlern, die den Kunstbegriff
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts radikal erweitertert haben: Sie
heben die strengen Gattungsgrenzen zwischen Malerei und Skulptur auf
und verbinden unterschiedlichste Ausdrucksformen wie Bildende Kunst,
Musik, Theater und Literatur.
Carla Schulz-Hoffmann ist eine Instanz der Münchner Museumslandschaft
und vielen Kunstfreunden ein Begriff. 1991 wurde sie stellvertretende Ge-
neraldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, war verant-
wortliche Referentin für die Pinakothek der Moderne und das Museum
Brandhorst sowie die Sammlung Moderne Kunst. Seit ihrer Abschieds-
ausstellung „Frauen“ im Frühjahr 2012 ist sie als freiberufliche Kuratorin
für moderne und zeitgenössische Kunst tätig.
Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Voranmeldung zu dieser Veranstaltung der
Offenen Akademie der Münchner Volkshochschule (MVHS) ist unter der
Kursnummer EG 4310 E bei allen Anmeldestellen der MVHS möglich.
Nähere Informationen unter Telefon 4 80 06-62 20 oder im Internet unter
www.mvhs.de.
Kontakt: Klaus Schlaier, Programmbereichsleitung Kunst, Kultur und Krea-
tivität, Telefon 44 47 80-50, Klaus.Schlaier@mvhs.de, und Susanne Lößl,
Leitung Pressestelle der MVHS, Telefon 4 80 06-61 88, Susanne.Loessl@
mvhs.de

Retrospektive Audrey Hepburn im Filmmuseum

(21.3.2013) Vom 22. März bis 26. Juni zeigt das Filmmuseum im Münchner
Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, das filmische Werk der Schauspielerin
und Stilikone Audrey Hepburn. Gezeigt werden 25 Filme mit ihren wichtig-
sten Filmauftritten in der englischen Originalfassung, zum Teil mit deut-
schen Untertiteln.

http://www.mvhs.de
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Die englische Schauspielerin mit niederländischen Wurzeln gehört zu den
größten und berühmtesten Schauspielerinnen der 1950-er und 1960-er Jah-
re. Ihre Eleganz und ihr Gefühl für Stil und Mode verhalfen ihr zu Weltruhm
in einer Zeit, in der Darstellerinnen vom Typ wie Marilyn Monroe gefragt
waren. Audrey Hepburn wurde am 4. Mai 1929 in Brüssel geboren. Sie
strebte schon früh eine Ballettkarriere an, doch wurden ihre Träume durch
den Zweiten Weltkrieg zerstört. Zunächst wurde sie Model und Tänzerin in
Musicals, bis sie schließlich 1953 eine kleine Rolle in „Monte Carlo Baby“
angeboten bekam. Während der Dreharbeiten wurde sie von der französi-
schen Schriftstellerin Colette entdeckt, die sie sofort als Hauptdarstellerin
für das Broadway-Musical „Gigi“ engagierte, was ihren Durchbruch in
Amerika und damit den Beginn ihrer Weltkarriere bedeutete. Audrey
Hepburn verstarb am 20. Januar 1993 an den Folgen ihrer Krebserkran-
kung.
Die Retrospektive des Filmmuseums präsentiert das filmische Werk Au-
drey Hepburns von den Anfängen in „Secret People“ (1952) über ihren
Durchbruch in William Wylers Komödie „Roman Holiday“ (1953) und Billy
Wilders „Sabrina“ (1954), bis hin zu ihren wohl berühmtesten Filmen „The
Nun’s Story“ (1959) von Fred Zinnemann, „Breakfast at Tiffany’s“ (1961)
von Blake Edwards und „My Fair Lady“ (1964) von George Cukor. Auch
spätere Werke wie „Robin and Marian“ (1976) von Richard Lester mit
Sean Connery als Robin Hood werden gezeigt sowie Hepburns letzter
Filmauftritt in „Always“ (1989) von Steven Spielberg.
Pressefotos können auf Anfrage unter Telefon 2 33-2 05 38 zugeschickt
werden. Sämtliche Termine und weitere Informationen zu den einzelnen
Filmen sind unter www.filmmuseum-muenchen.de abrufbar.
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Aufschlag bei Überlänge.
Telefonische Kartenreservierungen sind unter 2 33-9 64 50 möglich.

http://www.filmmuseum-muenchen.de


Baustellenaktuell

Informationen zu laufenden Baumaßnahmen mit Verkehrseinschränkungen finden Sie im Internet unter
http://www.muenchen.de/baustellen

Herausgeberin: Landeshauptstadt München, Baureferat TZ / K, Baustellenkoordinierung
Telefon: (089) 2 33-6 00 50, Telefax: (089) 2 33-6 00 55, E-Mail: baustellen.bau@muenchen.de

Baustellen aktuell

Donnerstag, 21. März 2013

Donnersbergerbrücke

Erneuerungsmaßnahmen auf der westlichen Brückenhälfte beginnen

Das Baureferat erneuert die Übergangskonstruktionen und Fahrbahnen im westli-
chen Teil der Donnersbergerbrücke. Die Arbeiten beginnen am 25. März 2013 und
schließen an die bereits letztes Jahr durchgeführte Sanierung der östlichen Brücken-
hälfte an.

Während der gesamten Bauzeit wird die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Süden auf
die östliche Brückenhälfte verlegt. Somit bleiben zwischen Landshuter-Allee-Tunnel
und Trappentreutunnel in jeder Fahrtrichtung je zwei Fahrspuren durchgängig erhal-
ten.

In den Rampenbereichen von der Arnulfstraße bzw. zur Landsberger Straße bleibt
jeweils eine Fahrspur frei, sodass das Ein- und Ausfädeln stets möglich ist.

Das Baureferat beginnt am Montag, den 25. März 2013 ab 21.30 Uhr mit der
Markierung und Sicherung der neuen Verkehrsführung. Diese Arbeiten finden
ausschließlich während der verkehrsarmen Nachtstunden statt und werden voraus-
sichtlich drei Nächte dauern. Ab Donnerstag, den 28. März 2013 gilt im Baustellen-
bereich dann ausschließlich die neue Verkehrsführung.

Der Abschluss der Bauarbeiten an der Donnersbergerbrücke ist zum Ende der
Sommerferien 2013 geplant.

Die Donnersbergerbrücke ist mit ca. 150.000 Fahrzeugen pro Tag das meist befah-
rene Brückenbauwerk in München.

http://www.muenchen.de/bau/index.html
mailto:baustellen.bau@muenchen.de
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Baureferat in eigener Sache

(teilweise voraus)
Farbgestaltung neue Sitzschalen Grünwalder Stadion

(21.3.2013) Zu den in der gestrigen Tagespresse veröffentlichten Farbmu-
stern ist seitens des Baureferates Folgendes klarzustellen: Das am Mitt-
woch veröffentlichte Foto wurde von der mit der Lackierung beauftragten
Malerfirma angefertigt und unautorisiert an die Presse gegeben. Damit
wird der fälschliche Eindruck erweckt, dass ausschließlich diese vier Farb-
muster zur Endauswahl stünden.
Richtig ist, dass derzeit der Meinungsbildungsprozess für die Farbgestal-
tung der neuen Sitzschalen im Grünwalder Stadion läuft. Dazu sind Be-
musterungen erforderlich. Die veröffentlichten vier Farbmuster dienten un-
ter Anderen der Meinungsbildung. Keines dieser vier Farbmuster wurde
ausgewählt. Der Meinungsbildungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 21. März 2013

Erschließungsbeiträge bei Baugebieten

„Fallbeispiel Hochäckerstraße“

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann und Ursula Sabathil (Freie
Wähler) vom 17.12.2012

Antwort Referat für Stadtplanung und Bauordnung:

Mit Schreiben vom 17.12.2012 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende
Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadt-
planung und Bauordnung wie folgt beantwortet wird.
Wir bedanken uns zunächst für die gewährte Fristverlängerung zur Beant-
wortung Ihrer Anfrage.

Zum Verständnis unserer Antwort ist zunächst jedoch die nachstehende
Vorbemerkung veranlasst.

Vorbemerkung:

Die Anfrage hinterfragt die Vorgehensweise der Stadtverwaltung im Zu-
sammenhang mit der Ausweisung von (neuen) Baugebieten und bezieht
sich dabei beispielhaft auf den Bereich des künftigen Bebauungsplanes
mit Grünordnung Nr. 2045 „Hochäckerstraße“. Die erbetenen Auskünfte
zielen größtenteils auf die Kosten der notwendigen Erschließung (in den
Fragen 3 und 4 auch als „Erschließungsbeiträge“ bezeichnet) ab und dar-
auf, wie diese Aufwändungen den planungsbegünstigten Bauträgern und
Bauträgerinnen gegenüber geltend gemacht werden.
Bei der Landeshauptstadt München ist diese Thematik regelmäßig Gegen-
stand von Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen und Umlegungs-
verfahren, die auf der Basis der „Verfahrensgrundsätze zur Sozialgerech-
ten Bodennutzung“ getroffen werden, so wie dies derzeit auch zu dem
exemplarischen Fall „Hochäckerstraße“ gehandhabt wird.

In Ihrer Anfrage führen Sie Folgendes aus:

„Die LH München weist Baugebiete aus und vereinbart mit den Bauträ-
gern entsprechende Erschließungsbeiträge. Dazu bitte ich zu folgenden
Punkten auch am Beispiel ‚Baugebiet Hochäckerstraße’ um Auskunft.“
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Frage 1:

Welche einschlägigen gesetzlichen Vorschriften gelten für die Erhebung
von Erschließungsbeiträgen bei Ausweisung von Baugebieten und wie
lauten die einschlägigen Paragraphen?

Antwort:

Rechtsgrundlage zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen sind die
§§ 127 ff des Baugesetzbuches (BauGB). Anwendbar sind diese Vorschrif-
ten jedoch nur, wenn der Stadt ein entsprechender Aufwand entsteht, was
bei Anwendung der Regularien der „Sozialgerechten Bodennutzung“ bei
der Ausweisung von Neubaugebieten grundsätzlich nicht der Fall ist.
Mit den jeweils Planungsbegünstigten bzw. Grundstückseigentümerinnen
und Grundstückeigentümern werden dann auf der Grundlage der „Verfah-
rensgrundsätze zur Sozialgerechten Bodennutzung“ vom 26.07.2006 städ-
tebauliche Vereinbarungen getroffen, nach denen die der Stadt ansonsten
entstehenden Lasten und Kosten, soweit sie sich ursächlich aus der Pla-
nung ergeben, übernommen werden.
Ursächlich bei derartigen Folgekostenverträgen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3
BauGB sind Kosten und Aufwändungen, die Voraussetzung oder Folge des
geplanten Vorhabens sind. Die von der Stadt geltend gemachten Kosten
und Aufwändungen müssen durch das jeweilige Vorhaben bzw. durch den
seine Zulässigkeit begründenden Bebauungsplan verursacht worden sein.
Sie dürfen nur das erfassen, was von einem bestimmten Vorhaben an Fol-
gen ausgelöst wird.
So sind Grundstücksflächen, die nach dem Bebauungsplan z.B. als Ver-
kehrs-, Grün- oder Gemeinbedarfsflächen usw. festgesetzt sind, unent-
geltlich und kostenfrei an die Stadt zu übertragen, soweit die Festsetzun-
gen ursächliche sind. Dazu gehören in der Regel die Flächen für Erschlie-
ßungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 BauGB wie Straßenflächen, Fuß-
wege, Plätze, Park- und Grünflächen im notwendigen Umfang, soweit die
Herstellung dieser Flächen Aufgabe der Stadt ist.
Im Gegensatz zum Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsrecht darf
dann eine 100%-ige Herstellung auf Kosten der Planungsbegünstigten ge-
fordert werden. Den Planungsbegünstigten ist dabei freigestellt, in wel-
cher Form (tatsächliche Herstellung oder Übernahme der Kosten) sie ihre
Kostenbeteiligung erfüllen.

Frage 2:

Welche Vorschriften gelten für die Mitarbeiter der LH München zur Ermitt-
lung von Erschließungskosten für Bauträger?
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a) Wann wurden diese Vorschriften zuletzt überarbeitet?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.
Für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen außerhalb des Anwendungs-
bereiches der „Sozialgerechten Bodennutzung“ gilt die „Satzung über die
Erhebung eines Erschließungsbeitrages durch die Landeshauptstadt Mün-
chen (Erschließungsbeitragssatzung)“ vom 12.11.1987, zuletzt geändert am
13.12.2012.

Frage 3:

Welche Vorschriften bestehen für die Einbeziehung von Kosten für den na-
turbezogenen und verkehrstechnischen Umschluss eines Baugebietes,
d.h. die Einbeziehung von Fußwegen, Fahrradwegen, Straßen, Grünflä-
chen, Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Kirchen, usw.?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.
Die „Verfahrensgrundsätze zur Sozialgerechten Bodennutzung“ regeln die
Kostentragung der ursächlichen technischen Infrastrukturmaßnahmen (Er-
schließungsstraßen, Fuß- und Radwege) und Grünflächen, Ausgleichsflä-
chen und auch die Übernahme der für die Stadt entstehenden Kosten und
Aufwändungen für die soziale Infrastruktur für Kinder unter 10 Jahren (Kin-
dertagesstätten, Grundschulen) durch den Planungsbegünstigten, soweit
sich der Bedarf ursächlich aus der jeweiligen Planung ergibt.
Der Planungsbegünstigte hat dabei die Möglichkeit, die ursächliche soziale
Infrastruktur entweder selbst herzustellen oder durch einen anteiligen Fi-
nanzierungsbeitrag abzulösen; die Herstellungskosten der Erschließungs-
anlagen und der Ausgleichsmaßnahmen sind voll zu übernehmen.
Kirchliche Einrichtungen sind hiervon nicht berührt.

Frage 4:

Für welche Kosten- bzw. Gebührenarten der LH München werden Erschlie-
ßungsbeiträge erhoben und welcher Ermessensspielraum besteht für die
Mitarbeiter bei der Gebührenermittlung oder welchen Verhandlungsspiel-
raum mit Bauträgern gibt es?
a) Werden den Bauträgern auch Kosten/Gebühren für die Anschlüsse

Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telekommunikation oder Fernsehen
genannt?
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Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.
Kosten/Gebühren für Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasseranschlüsse,
Telekommunikation oder Fernsehen sind nicht Gegenstand der „Sozialge-
rechten Bodennutzung“.
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Anschlusskosten und Benutzungs-
gebühren sind insoweit die einschlägigen vom Stadtrat beschlossenen
Satzungen bzw. von den Versorgungsunternehmen erhobenen Gebühren.

Frage 5:

Wie wird bezüglich Erschließungskosten der LHM generell verfahren,
wenn sich gravierende Änderungen ergeben?
a) Um detaillierte Erläuterung am Beispiel Baugebiet „Hochäckerstraße“

wird zudem gebeten hinsichtlich folgender Aspekte bzw. Fragestellun-
gen.
- Planerisch erhielt das Baugebiet zunächst eine Grundschule: Wel-

cher   Umschluss (siehe Ziffer 3) wurde festgelegt und welche
Kostenhöhe für die Erschließung wurden dem Bauträger oder even
tuellen Bauträgern genannt bzw. vereinbart?

- In einem weiteren Schritt der Planung wurde die Grundschule gestri-
chen und soweit bekannt, werden die Grundschüler in der Schule am
Pfanzeltplatz unterrichtet: Wurde der Umschluss überarbeitet und
die neuen Kosten nach Ziffer 3 einbezogen? Wurden dem Bauträger
neue höhere oder niedrigere Erschließungskosten genannt? Wie
wird generell in solchen Fällen verfahren, wenn Schulkinder plötzlich
längere, andere Fahrwege haben?

- Budget-Bereitstellung der LHM für Infrastruktur-Maßnahmen, wenn
zusätzliche verkehrstechnische Erschließungsmaßnahmen anfallen,
die nicht im Umschluss enthalten sind: Wie wird sichergestellt, dass
die verkehrstechnisch notwendigen Infrastruktur-Maßnahmen
ganzheitlich, zeitlich zur Erschließung des Baugebietes passen, d.h.
bei Wohnnutzung müssen auch die Infrastruktur-Maßnahmen die
Radwege zur und von der Schule verkehrstechnisch erledigt und
planerisch gesichert sein.

- Welche qualifizierten Lösungen sind in diesem Zusammenhang
bezüglich der Einmündung der Unterhachinger- in die Ottobrunner
Strasse und der Einmündung Hochäckerstraße in die Ottobrunner
Strasse vorgesehen?

- Inwieweit kann insbesondere an den beiden Verkehrsknotenpunkten
ein „Kreisverkehr“ statt Verkehrsampeln verkehrstechnisch gebaut
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werden, da durch die Ampel an der Kreuzung Unterhachinger/Otto-
brunner Strasse in Stoßzeiten jeweils ein erheblicher Rückstau ent-
steht.“

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.
Für den Umfang der notwendigen Erschließungsanlagen ist – auch bei Ver-
änderungen in den Planungsinhalten – immer der sich aus der Planung ur-
sächlich ergebende Bedarf zu Grunde zu legen. Entscheidend ist dabei der
Stand der Planung zur Zeit des Satzungsbeschlusses des Stadtrates. Im
gesamten Planungsprozess können sich naturgemäß zum Teil auch deutli-
che Änderungen bei den Planungsinhalten ergeben. Die „Verfahrensgrund-
sätze zur Sozialgerechten Bodennutzung“ stellen aber sicher, dass dem
Planungsbegünstigten mind. 1/3 des planungsbedingten Wertzuwachses
der Grundstücke verbleibt.

Zu Frage 5a:

Der durch den Bebauungsplan Nr. 2045 ausgelöste Grundschulbedarf
kann durch schulorganisatorische Maßnahmen an Grundschulen in der
Umfeld und durch eine Erweiterung der „Sprengel“-Grundschule am Pfan-
zeltplatz abgedeckt werden. Am ursprünglich im Planungsgebiet vorgese-
henen Grundschulstandort wurde deshalb nicht mehr festgehalten. Mit der
Wahlmöglichkeit des anteiligen Finanzierungsbeitrages, wie es der Pla-
nungsbegünstigte derzeit vorsieht, sind auch die anteiligen Kosten für die
Erweiterung der Grundschule am Pfanzeltplatz abgegolten.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 2045 wurde ein Verkehrs-
gutachten erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass der aus der neu-
en Wohnbebauung resultierende Ziel- und Quellverkehr sowie der langfri-
stig prognostizierte Verkehrsanstieg auf der Ottobrunner Straße und Un-
terhachinger Straße an den benachbarten Knotenpunkten des umgeben-
den Straßennetzes leistungsfähig abgewickelt werden kann. Zusätzliche
Anpassungs- und Ausbaumaßnahmen an den umgebenden Knotenpunk-
ten bzw. Einmündungen sowie im Straßennetz sind nicht erforderlich. Die
Fragen einer zusätzlichen Haushaltsmittelbereitstellung sowie der zeitli-
chen Koordination der Maßnahmen stellen sich insoweit nicht.
Sofern sich die zur Schulwegsicherung erforderlichen verkehrstechnischen
Infrastrukturmaßnahmen wie die genannten Radwege außerhalb des Pla-
nungsumgriffes ursächlich aus der gegenständlichen Bebauungsplan erge-
ben, werden diese Maßnahmen zeitnah auf Kosten des Planungsbegün-
stigten realisiert. Im anderen Fall obliegt die Planung und Realisierung dem
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zuständigen Baureferat, das dann für die erforderliche Mittelbereitstellung
und Ausführung sorgen muss.

Frage 6:

Durch welche (internen) organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt,
a) dass eine ganzheitliche Betrachtung bezüglich des verkehrstechnischen

Umschlusses eines Baugebietes durchgeführt wird, insbesondere bei
Änderungen in der laufenden Planung?

b) dass falls verkehrstechnische Infrastruktur-Maßnahmen zur Sicherung
von Radwegen zur Schule notwendig werden, die nicht im Umschluss
enthalten sind, eine rechtzeitige Budgetbereitstellung und Baumaßnah-
me durchgeführt wird?

Antwort:

Zu a)
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Belange, die für die Ab-
wägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Dies gilt auch
bei Änderungen in der Planung. Änderungen in der Planung werden des-
halb stets mit den betroffenen städtischen Referaten und Dienststellen
abgeklärt und abgestimmt. Gerade im Hinblick auf die verkehrlichen Aus-
wirkungen einer Planung ist dabei eine „ganzheitliche“ Betrachtung – also
nicht nur das Planungsgebiet an sich – erforderlich.
Ein Abgleich divergierender Interessen und eine mit den jeweiligen Interes-
sen abgestimmte Planung ergibt sich somit aus den gesetzlichen Anforde-
rungen an eine Bebauungsplanung und ist elementarer Bestandteil des
Verwaltungshandelns des Referates für Stadtplanung und Bauordnung.
Besonderer interner organsiatorischer Maßnahmen bedarf es hierzu nicht.

Zu b)
Sofern die angesprochenen verkehrstechnischen Infrastrukturmaßnahmen
in ursächlichem Bezug zur jeweiligen Bauleitplanung stehen und sie ihrer
Art nach zu den vom Planungsbegünstigten nach den „Verfahrensgrund-
sätzen zur Sozialgerechten Bodennutzung“ zu tragenden Kosten und La-
sten zählen, ist durch die einschlägigen Verfahrensabläufe und Gremienbe-
fassungen deren zeitgerechte Realisierung gewährleistet.
Die konkrete Planung und Ausführung von Radwegen außerhalb des Pla-
nungsumgriffes obliegt der Zuständigkeit des Baureferates.
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Seniorenbeiratswahl

Anfrage Stadtrat Vinzenz Zöttl (CSU) vom 27.2.2013

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

In Ihrer Anfrage vom 27.02.2013 führen Sie Folgendes aus:

„Das Sozialreferat hat die Unterlagen für die Wahl der Seniorenvertretung
der Landeshauptstadt München erstellt und an die wahlberechtigten
Münchnerinnen und Münchner versandt. Die Wahlleitung obliegt der Sozi-
alreferentin.

Auf der zweiten Seite dieser Unterlagen wird unter dem Punkt ‚Hinweise
zur Wahl:’ folgendes ausgeführt:
‚Die Anzahl der Stimmen jeder oder jedes Wahlberechtigten entspricht der
Anzahl der tatsächlich zur Wahl antretenden Kandidatinnen und Kandida-
ten im jeweiligen Stadtbezirk.’

Auf den Stimmzetteln ist jedoch davon abweichend in mehreren – vermut-
lich in allen – Stadtbezirken eine kleinere Stimmenzahl angegeben. So kan-
didieren beispielsweise im 22. Stadtbezirk 9 Kandidaten; laut Stimmzettel
stehen jedoch nur 6 Stimmen zur Verfügung. Im 2. Stadtbezirk kandidieren
6 Kandidaten; laut Stimmzettel stehen jedoch nur 4 Stimmen zur Verfü-
gung.“

Zu Ihrer Anfrage vom 27.02.2013 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1:

Welche Stimmenzahl steht den Wahlberechtigten zur Verfügung? Entspre-
chend den „Hinweisen zur Wahl“ je eine Stimme für jede oder jeden antre-
tenden Kandidaten (wobei bis zu drei „gehäufelt“ werden können) oder ist
davon abweichend die auf dem Stimmzettel aufgedruckte Stimmenzahl
bindend?

Antwort:

Im Informationsblatt mit „Hinweisen zur Wahl“ wird auf der zweiten Seite
erläutert, dass sich die Anzahl der Seniorenvertreterinnen und Senioren-
vertreter des Stadtbezirks nach der Anzahl der Über-60-Jährigen Wahlbe-
rechtigten des Stadtbezirks richtet; auf je angefangene 2.000 Wahlberech-
tigte entfällt eine Seniorenvertreterin oder ein Seniorenvertreter pro Stadt-
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bezirk. Die Wahlberechtigten haben gemäß der Satzung der Seniorenver-
tretung so viele Stimmen entsprechend den zu wählenden tatsächlich zur
Wahl antretenden Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertretern des
Stadtbezirks.
Im übernächsten Satz folgt der Hinweis: „Die Gesamtstimmenzahl für
Ihren Stadtbezirk können Sie auf dem Stimmzettel ersehen“.
Die Stimmenzahl auf dem Stimmzettel ist bindend und nicht von der zuge-
lassenen Stimmenzahl abweichend.
Durch die Veränderung des bisherigen Verfahrens der Wahl mit einer Stim-
me wurde mit der Umstellung auf ein Mehrstimmensystem, mit der zu-
sätzlichen Möglichkeit zu häufeln, das Wahlverfahren deutlich komplizier-
ter.
Für das neue Wahlverfahren mussten zum Mehrstimmensystem auf dem
Informationsblatt mit den „Hinweisen zur Wahl“ die Erklärungen einheitlich
so gegeben werden, dass sie auf alle Stadtbezirke zutrifft. Es gibt sowohl
Stadtbezirke mit mehr angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten als in
die Seniorenvertretung gewählt werden können, als auch Stadtbezirke mit
gleich vielen Kandidatinnen und Kandidaten wie Seniorenvertretungsplät-
zen. Zudem gibt es wie bei den vergangenen Seniorenvertretungswahlen
immer Stadtbezirke, in denen weniger Kandidatinnen oder Kandidaten an-
getreten sind, als mögliche Plätze für die Seniorenvertretung zu vergeben
waren. Dies sind bei der Seniorenvertretungswahl 2013 die folgenden
sechs Stadtbezirke: 8, 11, 12, 15, 17 und 24.

Die Stimmzettel sind alle korrekt erstellt worden, so dass jede Wählerin
und jeder Wähler bei der Wahl Kenntnis über die von ihr bzw. ihm maximal
zu vergebenden Stimmen hat.
Die Seniorenvertretungswahl ist eine reine Briefwahl, mit einer Zustellung
vier Wochen vor dem Wahltermin.
Zudem wurde in jedem Stadtbezirk eine Informationsveranstaltung zur
Wahl angeboten, bei der eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Sozial-
referats über die Seniorenvertretungswahl informiert und sich die Kandida-
tinnen und Kandidaten, wenn sie dies wünschen, vorstellen können. In
einigen Stadtbezirken hat der Seniorenbeirat selbst noch zusätzliche
Wahlwerbeveranstaltungen angeboten.
Mit groß angelegter Werbeaktion, Pressekonferenz und mehreren Presse-
meldungen wurde nicht nur auf die Seniorenvertretungswahl selbst, son-
dern auch auf das neue Wahlverfahren hingewiesen. Während der gesam-
ten Wahlvorbereitung werden Anfragen sowohl schriftlich und telefonisch
als auch über das Internet beantwortet.
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Auf der Internetseite www.muenchen.de/seniorenvertretung sind zudem
für jeden einzelnen Stadtbezirk die zugrunde liegende Einwohnerzahl der
Über-60-Jährigen, die entsprechende Zahl der Seniorenvertretungsplätze
und die Anzahl der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten aufge-
führt.

Frage 2:

Können die abweichenden Angaben, von denen ja nur eine richtig sein
kann, zu Wahlanfechtungen führen?

Antwort:

Es handelt sich hier um keine abweichende Angabe, da bei den „Hinwei-
sen zur Wahl“ auf den Stimmzettel hingewiesen wird und auf dem Stimm-
zettel klar ersichtlich ist, wie viele Stimmen zur Verfügung stehen. Maßge-
bend ist allein die Angabe auf dem Stimmzettel. Insofern hätte eine Wahl-
anfechtung nach Artikel 51 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GL-
KrWG) keine Aussicht auf Erfolg.
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___________________________________________________________

Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

Erschütterung durch neue Variobahn

Die CSU-Stadtratsfraktion hat bereits mehrfach die Frage der Lärmbelästigung durch
Trambahnen thematisiert. Belästigungen wurden von der SWM/MVG zurückgewiesen.
Es gebe hohe Standards hinsichtlich der Minimierung der Geräuschentwicklung, auch
beim Neubau von Gleisanlagen. Alle bekannten und vertretbaren Maßnahmen zur
Geräuschreduzierung seien umgesetzt. 
Aktuell kommt es jedoch wieder verstärkt zu Beschwerden von Betroffenen.
Von Vibrationen, Dröhnen und Rumpeln ist die Rede, ebenso von Schäden an
(denkmalgeschützten) Gebäuden. Diese Beschwerden scheinen mit der Variobahn
zusammenzuhängen. 

Daher fragen wir:

1. Welche Erkenntnisse liegen derzeit bei SWM/MVG bezüglich Erschütterungen durch 
die Variobahn vor?

2. Ist eine bauliche Nachbesserung bei der Variotram möglich?

3. Kann die MVG die Variotram auf anderen Strecken einsetzen, nicht auf Strecken 
durch Altbaubestand?

4. Kann beim Neubau von Strecken ein verbesserter Schutz durch bauliche 
Dämpfungsmaßnahmen dargestellt werden?

Josef Schmid, Stadtrat Dr. Georg Kronawitter Richard Quaas
Fraktionsvorsitzender Stadtrat Stadtrat

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de

Stadtrat 
Josef Schmid
Stadtrat 
Dr. Georg Kronawitter
Stadtrat Richard Quaas

ANFRAGE
21.03.13
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Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

Schluss mit der Bevormundung � Bezirksausschüsse über örtliche Hinweistafeln
wieder selbst entscheiden lassen

Der Stadtrat möge beschließen:

Die Anbringung rein örtlicher Hinweistafeln ist eine Entscheidungsangelegenheit der
Bezirksausschüsse. Die städtische AG Gedenktafeln wird in diesem Zusammenhang rein
gutachterlich tätig, hat jedoch kein Vetorecht, wie es sich in der Verwaltungspraxis der
letzten Jahre eingebürgert hat.

Die Einrichtung der so genannten Kulturgeschichtspfade bleibt ein ergänzendes, aber kein
ersetzendes Element.

Angesichts des bevorstehenden Jubiläums �100 Jahre Eingemeindung Berg am Laim
1913 � 2013 � wird in diesem Zusammenhang dem Bezirksausschuss der Wunsch nach
einer Gedenkstele auf dem renovierten Stadtplatz nicht mehr abgelehnt.

Begründung:
Eigentlich ist es ein international seit Jahrzehnten beobachtbarer Trend, dass Städte und
Gemeinden an bestimmten Stellen auf Besonderheiten des Ortsbild, der Landschaft oder
der Ortshistorie hinzuweisen.

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de

Stadträtin Eva Caim
Stadtrat Dr. Georg Kronawitter

ANTRAG
21.03.13



Überall werden derartige Erklärungshilfen als denkbar niederschwelliges �Bringsystem�
von Einheimischen wie Besuchern sehr geschätzt. Bloß in München hat sich vor etwa 10
Jahren eine Tendenz durchgesetzt, lediglich auf das �Holsystem� der so genannten �Kul-
turgeschichtspfade� zu setzen. Hierbei ist vor Ort nur ein unscheinbares Hinweisschild-
chen zu sehen, das lediglich auf die entsprechende Stelle im Kulturgeschichtspfad ver-
weist.
 
Um kein Missverständnis entstehen zu lassen: das Projekt der Münchner Kulturge-
schichtspfade hat durchweg zu qualitätsvollen Broschüren geführt, die eine Bereicherung
der Münchner Stadtteilgeschichtspublikationen darstellen. 

Aber immer mehr Bezirksausschüsse wehren sich zurecht dagegen, dass mit dem ste-
reotypen Hinweis auf die Existenz eines Kulturgeschichtspfads ihre Wünsche nach ein-
zelnen Informationstafeln �in situ� von der Stadtverwaltung abgelehnt werden /1/. Dabei
gesteht die BA-Satzung ihnen seit jeher die Entscheidung über die Darstellung ihres
Stadtbezirkes, ja sogar expressis verbis bei der Errichtung von Gedenktafeln zu. 

Es ist nach dem vorhersehbaren Abschluss des Projekts �Kulturgeschichtspfade� an der
Zeit, die restriktive Verwaltungshaltung endlich aufzugeben. Das Projekt �100 Jahre
Eingemeindung Berg am Laim� wäre ein guter Ansatz. 

Quellen
/1/ Süddeutsche Zeitung 30.11.2011: Die Revolte der Blauäugigen

Eva Caim                                                                                          Dr. Georg Kronawitter
Stadträtin Stadtrat

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.de



     
Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Antrag
21.03.2013

Die Stadt und ihre Pendler: Der Pannen-S-Bahn Beine machen!

Ich beantrage:

Der Stadtrat beschließt: Die Landeshauptstadt München setzt sich mit der DB AG als
Betreiberin des Münchner S-Bahn-Netzes ins Benehmen, um

1. sich umfassend und detailliert über Zustand und Belastbarkeit des Münchner
S-Bahn-Netzes sowie erkennbaren Modernisierungsbedarf informieren zu
lassen; und

2. die Abstellung erkannter und dokumentierter Mängel anzumahnen.
3. Dem Stadtrat wird in geeigneter Form Bericht erstattet.

Begründung:

Auch im Winter 2012/2013 war der S-Bahn-Betrieb in und um München wieder von
zahlreichen Pannen geprägt, die teils zu erheblichen Verspätungen und viel Unmut
bei den betroffenen Fahrgästen führten. Als Ursachen werden extreme Wetterlagen
mit eisigen Temperaturen ebenso genannt wie Abnutzungserscheinungen bei der
technischen Ausstattung des Münchner S-Bahn-Netzes und grundsätzliche Defizite
der Infrastruktur.

Eine konsequente Beseitigung der Störquellen des Münchner S-Bahn-Systems hat
vor diesem Hintergrund kürzlich die „Aktion Münchner Fahrgäste“ gefordert (Quelle:
http://www.newstix.de/?session=&site=actual&startentry=0&entmsg=true&mid=2094
6; abgerufen: 21.03.2013, 02.25 Uhr). „Weichen, Signale und Schrankenanlagen
funktionieren nicht im notwendigen Umfang. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf“, zitiert „newstix“, das „Informationsportal für den öffentlichen
Personenverkehr“, in einer Meldung vom 12.03.2013 den Sprecher der „Aktion
Münchner Fahrgäste“, Andreas Nagel. Die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems
müsse erhöht werden.

 b.w.

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, E-Mail: karl.richter@web.de l www.auslaenderstopp-muenchen.de



Tatsächlich scheint es vor dem Hintergrund anhaltend häufiger Pannen und Ausfälle
im Münchner S-Bahn-Verkehr angeraten, daß sich die LHM einschaltet und bei der
Deutschen Bahn initiativ wird, um zum einen detaillierten Aufschluß über die
Bemühungen der DB zu erhalten, die Zuverlässigkeit des Münchner S-Bahn-Systems
zu erhöhen, verschlissene Komponenten seiner technischen Ausstattung zu
ersetzen, Modernisierungen vorzunehmen etc. und zum anderen das Abstellen
erkannter und dokumentierter Mängel anzumahnen – Desiderate, die durch den Bau
der zweiten Stammstrecke keineswegs obsolet werden.

Anhaltspunkte dafür bietet u.a. eine von den Grünen im Bayerischen Landtag in
Auftrag gegebene und bereits im Mai 2003 von der Firma Vieregg-Rössler GmbH
vorgelegte Studie unter dem Titel „Kurzfristig realisierbare Lösung zur Bewältigung
von Störfällen im Münchner S-Bahn-Tunnel – ein Vorschlag“, die zahlreiche
detaillierte Lösungsvorschläge aufführt (http://www.gruene-muenchen-
stadtrat.de/seiten/pdfs/S%FCdring_LT_Gutachten.pdf; abgerufen: 21.03.2013, 02.39
Uhr), etwa, was das Betriebs- und Linienkonzept, erforderliche Baumaßnahmen und
Investitionskosten angeht. Vorgeschlagen werden u.a. mehrere relativ kleine
Baumaßnahmen, die sich „wegen ihres geringen bautechnischen Umfangs innerhalb
von wenigen Wochen umsetzen“ ließen (ebd. S.6). Hier wäre stadtseitig bei der DB
nachzufragen, ob diese Baumaßnahmen inzwischen realisiert wurden und wenn
nicht, warum nicht.

Eine nachhaltige und dauerhafte Entstörung des Münchner S-Bahn-Verkehrs ist eine
Herkulesarbeit, die nicht mit dem Einbau einiger zusätzlicher Weichen und der
Modernisierung des Signalsystems zu leisten ist. Andererseits ist es völlig
inakzeptabel, die offenbar ungebremste Erosion des Münchner S-Bahn-Netzes vor
der Kulisse einer weiter auf Liberalisierung und Privatisierung setzenden DB AG
fatalistisch hinzunehmen. Hier steht die Stadt in der Verantwortung für
Hunderttausende von Pendlern und Arbeitnehmern, die auf ein zuverlässiges und
funktionierendes Münchner S-Bahn-Netz angewiesen sind.

Karl Richter
Stadtrat


	Inhaltsverzeichnis
	Terminhinweise 
	Meldungen 
	› Messe München GmbH: Personelle Konsequenzen 
	› OB Ude kondoliert zum Tod von Albert Schottenheim 
	› Mittlerer Ring: Fahrspur wegen „Schwarzbaus" gesperrt 
	Erholungsgebiet Böhmerweiher im Münchner Westen gesichert  
	Terminvorschau: Radlhauptstadt München 2013 
	7. Bürgerforum Altenpflege im Rathaus 
	PlanTreff in den Osterferien geschlossen 
	› MVHS: Vortrag zu Readymades, Dadaisten, Futuristen und Bauhaus  
	Retrospektive Audrey Hepburn im Filmmuseum 
	Baustellen aktuell 
	Baureferat in eigener Sache 
	› Farbgestaltung neue Sitzschalen Grünwalder Stadion 
	Antworten auf Stadtratsanfragen 
	› Erschließungsbeiträge bei Baugebieten  „Fallbeispiel Hochäckerstraße" 
	Seniorenbeiratswahl 
	Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 20 


